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derlichen hauptamtlichen Kräften zu besetzen ist. Das 
Büro hat die notwendigen organisatorisch-technischen Auf
gaben für den Ausschuß und seine Mitglieder zu erledigen.

(2) Das Büro wird vom Sekretär des Ausschusses ge
leitet, der dem Ausschuß für die ordnungsgemäße Arbeit 
des Büros verantwortlich ist.
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Diese Arbeitsordnung tritt am 25. Januar 1957 in Kraft.
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